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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.05.2010 

Geschäftszahl 

E11 412703-1/2010 

Spruch 

E11 412.703-1/2010-3E 
 

E11 412.704-1/2010-3E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

1) Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. KINZLBAUER, LL.M als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
ZOPF als Beisitzerin über die Beschwerde der XXXX, StA. Türkei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 01.04.2010, FZ. 09 08.468-BAG, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 BGBl I 2005/100 idgF als 
unbegründet abgewiesen. 
 

2) Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. KINZLBAUER, LL.M als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
ZOPF als Beisitzerin über die Beschwerde der XXXX, StA. Türkei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 01.04.2010, FZ. 09 08.469-BAG, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 BGBl I 2005/100 idgF als 
unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

Verfahrensgang 
 

1. Der Verfahrensgang ergibt sich aus den Verwaltungsakten des Bundesasylamtes. 
 

2. Die Beschwerdeführer (in weiterer Folge gemäß ihrer Nennung im Spruch als BF1 bis BF2 bezeichnet), 
türkische Staatsangehörige und Angehörige der kurdischen Volksgruppe, reisten am 16.07.2009 illegal nach 
Österreich ein und brachten am gleichen Tag jeweils Anträge auf internationalen Schutz ein. Die BF1 brachte als 
Mutter und gesetzliche Vertreterin des minderjährigen BF2 dessen Antrag auf internationalen Schutz beim BAA 
ein. 
 

Dazu wurden die beschwerdeführenden Parteien von einem Organwalter des Bundesasylamtes an den im Akt 
ersichtlichen Daten niederschriftlich einvernommen. 
 

Das Bundesasylamt, Außenstelle Graz, wies mit Bescheid vom 01.04.2010, FZ. 0908.468-BAG, den Antrag auf 
internationalen Schutz der BF1 in Spruchpunkt I bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 und in Spruchpunkt II bezüglich der Zuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Türkei gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 
AsylG 2005 ab. Mit Spruchpunkt III wies das Bundesasylamt den Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 
2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Herkunftsstaat Türkei aus (AS 89-153). 
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Das Bundesasylamt, Außenstelle Graz, wies in weiterer Folge mit Bescheid vom 01.04.2010, FZ. 0908.469-
BAG, den Antrag auf internationalen Schutz des BF2 in Spruchpunkt I bezüglich der Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 und in Spruchpunkt II bezüglich der 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Türkei gemäß § 8 
Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 ab. Mit Spruchpunkt III wies das Bundesasylamt den BF2 gemäß § 10 
Abs. 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Herkunftsstaat Türkei aus. 
 

Gegen diese Bescheide des Bundesasylamtes richten sich die fristgerechten Beschwerden vom 13.04.2010 (AS 
161-179). 
 

Verfahrensinhalt 
 

Die Beschwerdeführerin gab zu ihrem Fluchtgrund an, dass sie die Türkei verlassen habe, weil sie von der 
Polizei immer nach dem Aufenthaltsort ihres Mannes gefragt worden wäre. Dies wäre zwei oder drei Mal der 
Fall gewesen, um dann auszuführen, dass es zwei Mal in Istanbul und zwei Mal in XXXX der Fall gewesen 
wäre. Dabei wurde sie abgeholt und auf die Polizeistation gebracht und befragt. Danach konnte sie ohne Anklage 
wieder gehen. Man habe sie nicht in Ruhe gelassen. 
 

Die BF habe bis zu ihrer Ausreise im Haus der Eltern in XXXX gewohnt. Da ihr Mann nicht mehr in der Türkei 
war und sie von der Polizei immer befragt worden wäre, habe sie sich entschlossen, zu ihrem Ehegatten nach 
Österreich zu reisen. Der Gatte der BF hatte in Österreich ebenfalls einen Asylantrag gestellt, der jedoch 
zwischenzeitlich zweitinstanzlich rechtskräftig negativ entschieden wurde. Für den minderjährigen BF2 wurden 
keine eigenen Fluchtgründe vorgebracht, sondern sollten für ihn auch dieselben Gründe wie für seine Mutter als 
gesetzliche Vertreterin gelten. 
 

Zu ihren Lebensumständen in der Türkei und in Österreich führte die Beschwerdeführerin aus, dass sie die 
Grundschule in XXXX besucht habe. Die BF1 sei verheiratet und habe drei Kinder. Zuletzt habe die BF1 mit 
ihren Kindern im Haus der Eltern in XXXX gelebt. Die BF1 und ihre Kinder wurden in der Türkei von ihrer 
Familie versorgt. Ihre wirtschaftliche Situation war normal. In Österreich würde nur der Ehegatte leben. Die 
weiteren zwei Kinder der BF1 sind nach wie vor bei ihrer Familie in der Türkei und werden von dieser versorgt. 
Die Eltern, ein Onkel und die acht Geschwister der Beschwerdeführerin leben in der Türkei. 
 

Das Bundesasylamt stellte fest, dass das Vorbringen der BF1 sehr vage, allgemein gehalten und nicht 
nachvollziehbar und daher nicht glaubhaft war. Dass die Polizei Erhebungen und Befragungen über den 
Ehegatten der BF1 anstellte, könnte schon rein fiktiv gesehen zu keiner Asylgewährung führen. Aus den 
Angaben der BF1 gehe nicht hervor, dass die BF1 einer Verfolgung durch den Staat oder seitens Dritter 
ausgesetzt gewesen seien. 
 

Die Ausweisung der BF wurde damit begründet, dass das Asylverfahren des Ehegatte der BF1 bereits 
zweitinstanzlich rechtskräftig negativ entschieden wurde und kein weiteres Familien- bzw. Privatleben in 
Österreich gegeben sei. Die Ausweisung verfolge demnach das legitime Ziel der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung des Art. 8 Abs 2 EMRK und sei auch verhältnismäßig. 
 

Die Beschwerde wiederholt das Vorbringen der Beschwerdeführerin und führt, nach Darlegung allgemeiner 
rechtlicher und sonstiger Ausführungen aus, dass das BAA ein mangelhaftes Ermittlungsverfahren geführt und 
sich nicht eingehend mit dem Vorbringen auseinandergesetzt habe. Sie sei wegen der Probleme, die ihr Mann in 
der Türkei gehabt habe, mit ihrem Sohn geflüchtet. Sie sei im 8. Monat schwanger und zwei Kinder leben in der 
Türkei bei ihren Eltern. Sie sei ebenfalls Mitglied der HADEP. Weiters werden Bestätigungen vorgelegt, die 
beweisen sollen, dass der Mann Mitglied der DTP sei, dass nach ihrem Mann gefahndet wird und ein Schreiben 
des Außenministeriums für Sicherheit, dass ihr Mann neben seinem Bruder als Beschuldigter aufscheint, da bei 
ihm Propagandamaterial für die PKK/Kongra im Bus gefunden wurde. Weiters würde in ihr Privatrecht 
eingegriffen, da sie in Österreich weder die öffentliche Ruhe und Ordnung, noch die nationale Sicherheit und das 
wirtschaftliche Wohl gefährde (AS 161-179). 
 

Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens 
 

Beweisaufnahme 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 
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Einsicht in den dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsverfahrensakt (OZ 1) beinhaltend die 
Erstbefragung vom 16.07.2009 (AS 1-9), die Niederschrift vom 02.02.2010 (AS 79-87) und die Beschwerde 
vom 13.04.2010 (AS 161-179). 
 

Einsicht in folgende Unterlagen und Dokumente: 
 

Nüfus der BF1 (AS 11-13) 
 

Einsicht in folgende Länderdokumentationsquellen betreffend den Herkunftsstaat und die Herkunftsregion des 
Beschwerdeführers: 
 

Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Türkei 
(Stand: Mai 2009), 29.06.2009 
 

Auswärtiges Amt: Türkei - Reise - und Sicherheitshinweise, 13.5.2009 
 

USDOS: Turkey, Country Reports on Human Rights Practices 2008, 25.02.2009 
 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung, e-Mail vom 7.5.2009 
 

Anfragebeantwortung des VB in der Türkei per E-Mail vom 9.3.2009 
 

Europäische Kommission: Türkei - Fortschrittsbericht 2008; 5.11.2008 
 

UK Home Office: Turkey OGN, 2.10.2008 
 

IOM: Länderinformationsblatt Türkei, 09 2008 
 

Ermittlungsergebnis 
 

Der Asylgerichtshof geht aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem Sachverhalt aus: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers 
 

Der Beschwerdeführer BF1 führt den Namen XXXX, ist am XXXX geboren und Staatsangehörige der Türkei . 
Sie stammt aus XXXX, lebte zuletzt auch dort mit ihrer Familie. Die BF1 gehört der Volksgruppe der Kurden an 
und ist muslimischen Glaubens. 
 

Die BF2 ist der minderjährige Sohn der BF1 und führt den Namen XXXX, ist am XXXX in der Türkei geboren. 
Der BF2 lebte bis zu seiner Ausreise bei seiner Mutter in XXXX. 
 

Festgestellt werden konnte, dass die Beschwerdeführer unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich 
eingereist sind und am 16.07.2009 Anträge auf internationalen Schutz eingebracht hatten. 
 

Festgestellt werden konnte, dass sich der Ehegatte und Vater der Beschwerdeführer bereits in Österreich aufhält 
und sein Asylantrag zweitinstanzlich rechtskräftig negativ entschieden wurde. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass die Beschwerdeführer in der Türkei asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt 
waren oder im Falle ihrer Rückkehr eine solche zu befürchten hätte. 
 

Zur Lage in der Türkei 
 

Der Asylgerichtshof trifft aufgrund der in das Verfahren eingeführten aktuellen Quellen folgende 
entscheidungsrelevante Feststellungen zum Herkunftsstaat des Beschwerdeführers: 
 

Allgemeines 
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Markante Fortschritte in der Menschenrechtslage konnten durch die Gesetzes- und Verfassungsänderungen der 
letzten Jahre sowie weitere Reformmaßnahmen (z.B. Justizreformen) erzielt werden; dadurch wurde ein 
Mentalitätswandel bei großen Teilen der Bevölkerung eingeleitet. Aufgrund der innenpolitischen Spannungen 
sind in den letzten beiden Jahren allerdings kaum noch größere Reformfortschritte zu verzeichnen. 
 

Im Osten und Südosten der Türkei kommt es weiterhin zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der 
terroristischen PKK und türkischen Sicherheitskräften; die türkische Armee unternimmt seit Dezember 2007 
weiterhin vereinzelte Operationen gegen PKK-Stellungen auch im Nordirak. 
 

Die Verwirklichung der individuellen Glaubensfreiheit ist weitgehend gewährleistet, die Ausübung der Rechte 
religiöser Gemeinschaften ist mangels klarer Rechtsgrundlagen nur in begrenztem Umfang möglich. Das Tragen 
des Kopftuchs bei offiziellen Anlässen und im "öffentlichen Raum", d.h. in staatlichen, öffentlichen 
Einrichtungen ist weiterhin verboten, nachdem eine Lockerung des Verbots am 05.06.2008 durch das türkische 
Verfassungsgericht abgelehnt wurde. 
 

Zahlreiche Reformen haben den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau gestärkt; die 
gesellschaftliche Wirklichkeit hinkt jedoch in weiten Teilen der Türkei noch weit hinter der gesetzlichen 
Entwicklung hinterher. 
 

Im Strafrecht- und Strafprozessrecht kam es in den vergangenen Jahren zu umfassenden gesetzgeberischen 
Reformen. In der Rechtspraxis wurden ebenfalls wesentliche Verbesserungen festgestellt. Bei allen Mängeln, die 
der türkischen Justiz noch anhaften, sind Bestrebungen unverkennbar, rechtstaatliches Handeln durchzusetzen. 
 

Politik 
 

Aus den Parlamentswahlen am 22.07.2007 ging die reformorientierte, gemäßigt islamisch- konservative AKP 
von Ministerpräsident Erdogan mit fast 47 % und 3/5 der Abgeordneten hervor. Dies und die Wahl des 
bisherigen AKP-Außenminister Gül zum Staatspräsidenten am 28.08.2007 haben die Mehrheitspartei gefestigt. 
Der AKP-Wahlsieg hatte die Regierung auch gegenüber dem Militär, das sich als "Hüter der Prinzipien 
Atatürks" versteht, gestärkt. Der Wahlverlierer, die national-kemalistische CHP, die sich als parlamentarische 
Interessensvertretung der Staatselite in Bürokratie, Justiz und Militär versteht, wirft der AKP eine schleichende 
Islamisierung von Staat und Gesellschaft vor. Im März 2008 leitete der Generalstaatsanwalt ein 
Parteiverbotsverfahren gegen die AKP ein mit der Begründung, die Partei verstoße gegen wesentliche 
Gründsätze der Verfassung, insbesondere das Laizismusprinzip. Das Verfassungsgericht entschied am 
30.07.2008, die türkische Regierungspartei nicht zu verbieten. 
 

Die innenpolitische Polarisierung (v. a. die Reform des Art. 301 im türkischen StGB und Streit um das sog. 
Kopftuchverbot) wurde durch das Verbotsverfahren gegen die Regierungspartei AKP noch verstärkt. Insgesamt 
hat sich die Lage nach Zurückweisung des Verbotsantrags durch das Verfassungsgericht stabilisiert. 
 

Kurden 
 

Ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei (72 Millionen) - also ca. 14 Millionen Menschen - ist 
zumindest teilweise kurdischstämmig. Im Westen der Türkei und an der Südküste lebt die Hälfte bis annähernd 
zwei Drittel dieser Kurden: ca. drei Millionen im Großraum Istanbul, zwei bis drei Millionen an der Südküste, 
eine Million an der Ägäis-Küste und eine Million in Zentralanatolien. Rund sechs Millionen kurdischstämmige 
Türken leben in der Ost und Südost-Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Nur 
ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der kurdischen Sprachen mächtig. 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer 
Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder 
Nachnamen, geht in der Regel nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist 
(Ausnahme: Kleinkindern dürfen seit 2003 kurdische Vornamen gegeben werden). 
 

Die meisten Kurden sind in die türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. In Parlament, Regierung 
und Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. 
Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. 
 

In den wirtschaftlich unterentwickelten und z.T. feudalistisch strukturierten Regionen im Osten und Südosten der 
Türkei hat sich die Lage der Kurden seit dem Ende des Bürgerkrieges (Festnahme Öcalans 1999, bis dahin ca. 
37.000 Todesopfer) und vor allem mit der Verabschiedung der Reformgesetze seit 2002 deutlich verbessert, wie 
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auch unabhängige Menschenrechtsorganisationen feststellen. Dies schließt erste Schritte bei der Gewährung 
kultureller Rechte ein, wie die Zulassung privater kurdischer Sprachkurse für Erwachsene (die jedoch mangels 
Nachfrage wieder eingestellt wurden) und die eingeschränkte Genehmigung regionaler kurdischsprachiger 
Radio- und Fernsehsendungen. Ökonomisch sind zudem erste, wenn auch zaghafte Entwicklungsansätze zu 
verzeichnen. 
 

Am 27.05.2008 stellte MP Erdogan in Diyarbakir einen Aktionsplan für den Südosten der Türkei vor, der bis 
2012 Investitionen von 14,5 Mrd. YTL (ca. 12 Mrd. US-D) in die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
vorsieht. Das Misstrauen zwischen den Vertretern des türkischen Staates im Südosten - Justiz, Zivilverwaltung, 
Polizei und Militär - und der überwiegend kurdischen Bevölkerung ist zwar immer noch vorhanden, hat sich in 
den letzten Jahren aber verringert. 
 

Der Gebrauch des Kurdischen, d.h. der beiden in der Türkei vorwiegend gesprochenen kurdischen Sprachen 
Kurmanci und Zaza, ist in Wort und Schrift keinen Restriktionen ausgesetzt, der öffentliche Gebrauch ist 
allerdings noch eingeschränkt und im Schriftverkehr mit Behörden nicht erlaubt. Kurdischunterricht und 
Unterricht in kurdischer Sprache an Schulen sind nach wie vor verboten. 
 

Grundversorgung 
 

Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind weiterhin durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt. Der 
Abwanderungsdruck aus dem Südosten in den Süden und Westen der Türkei und in das Ausland hält an. Die 
Türkei kennt bisher keine staatliche Sozialhilfe nach EU-Standard. Sozialleistungen für Bedürftige werden auf 
der Grundlage der Gesetze Nr. 3294 über den Förderungsfonds für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal 
Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanunu) und Nr. 5263, Gesetz über Organisation und Aufgaben der 
Generaldirektion für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Genel Müdürlügü Teskilat 
ve Görevleri Hakkinda Kanun) gewährt. Die Grundversorgung ist im Wesentlichen gewährleistet. 
 

Medizinische Versorgung 
 

In der Türkei gibt es neben dem staatlichen Gesundheitssystem, das eine medizinische Grundversorgung 
garantiert, mehr und mehr leistungsfähige private Gesundheitsein-richtungen, die in jeglicher Hinsicht EU-
Standard entsprechen. Das türkische Gesundheitssystemverbessert sich laufend. Eine medizinische Versorgung 
sowie die Behandlungsmöglichkeit psychischer Erkrankungen ist grundsätzlich landesweit gegeben. 
 

Rückkehr 
 

Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird diese nach 
Ankunft in der Türkei einer Routinekontrolle unterzogen, die einen Abgleich mit dem Fahndungsregister nach 
strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhalten kann. Abgeschobene können 
dabei in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend zum Zwecke einer Befragung 
festgehalten werden. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das 
Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. 
 

Besteht der Verdacht einer Straftat, werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben 
damit zu rechnen, gemustert und ggf. einberufen zu werden (u.U. nach Durchführung eines Strafverfahrens). Es 
sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Suchvermerke zu früheren Straftaten oder über 
Wehrdienstentziehung von den zuständigen türkischen Behörden versehentlich nicht gelöscht worden waren, 
was bei den Betroffenen zur kurzzeitigen Ingewahrsamnahme bei Einreise führte. 
 

Dem Auswärtige Amt ist in jüngster Zeit kein Fall bekannt geworden, in dem ein aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die Türkei zurückgekehrter abgelehnter Asylwerber im Zusammenhang mit früheren Aktivitäten 
gefoltert oder misshandelt wurde. Auch die türkischen Menschenrechtsorganisationen haben explizit erklärt, dass 
aus ihrer Sicht diesem Personenkreis keine staatlichen Repressionsmaßnahmen drohen. Für Misshandlung oder 
Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, liegen keine Anhaltspunkte vor. 
 

Die HADEP war bis zum Verbot eine legale Partei, ergo waren auch ihre Veranstaltungen bis zum Zeitpunkt 
ihres Verbots legal. 
 

Aus einer Auskunft der ÖB Ankara, basierend auf eine Auskunft eines türkischen Vertrauensanwaltes vom 
14.8.2008 an das Bundesasylamt, Az.: 3000.300/77/2008 geht hervor, dass die Regierung zwar im Jahr 2000 
eine relativ strenge Haltung gegenüber der HADEP einnahm, dies heute gegenüber der Nachfolgepartei DTP 
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nicht der Fall ist. Die Haltung der Regierung gegenüber den Mitgliedern der DTP sei "sehr gemäßigt, wenn nicht 
gar locker." Das Auswärtige Amt Berlin geht auch davon aus, dass gegenwärtig prokurdische Demonstrationen, 
so lange sie friedliche verlaufen von den Sicherheitskräften grundsätzlich nicht aufgelöst werden (Punkt 1.2. des 
Bericht des AA Berlin zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Türkei vom 11.9.2008). 
 

Die HADEP ist die prokurdische Demokratische Partei des Volkes und wurde 1994 gegründet. Bei den 
Kommunalwahlen 1998 war sie stärkste Kraft in Teilen des kurdischen Siedlungsgebietes (Bürgermeister in über 
30 Gemeinden). 2003 wurde die Partei wegen ihrer Nähe zur PKK verboten. 
 

Die türkische Bildungsbehörde hat erstmals Unterricht auf Kurdisch an einer staatlichen Universität erlaubt. An 
dem Institut an der Mardin Artuklu Universität im von Kurden besiedelten Südosten des Landes solle es 
Graduiertenprogramme auf Kurdisch, Farsi, Arabisch und Syrisch, die Sprache der syrischen Christen in der 
Türkei, geben. 
 

Die Europäische Union bewertet nach jüngsten Medienberichten im nächsten Fortschrittsbericht die Türkei 
abgesehen von Kritikpunkten an den Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit und Schwierigkeiten 
der nicht-muslimischen Minderheiten sowie an einer noch zögerlichen Bereitschaft seitens der türkischen 
Behörden gegen Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Organe effektiv vorzugehen, durchwegs positiv. 
Ein staatlicher kurdischer Fernsehsender TRT6 wurde eingeführt. Das Land ist nach der Länderanalyse der 
Friedrich Ebert Stiftung vom September 2009 grosso modo wohlhabender, moderner, offener und 
demokratischer geworden. 
 

Zum Verbot der politischen Partei DTP: 
 

Zusammenfassung aus den Quellen vom 11. - 14.12.2009: APA, Zeit Online (www.zeit.de), derStandard.at und 
FAZ.net: 
 

Das türkische Verfassungsgericht hat mit Urteil vom 11.12.2009 die kurdische Partei für eine Demokratische 
Gesellschaft (DTP) verboten. Das Verbot der DTP wurde mit deren Nähe zur verbotenen Kurdischen 
Arbeiterpartei (PKK) und damit begründet, dass sie als Zentrum separatistischer Aktivitäten gilt. Zwei der 21 
DTP-Abgeordneten im Parlament in Ankara, darunter Parteichef Ahmet Türk, sowie 35 weitere DTP-Vertreter 
wurden darüber hinaus mit politischem Betätigungsverbot belegt. 19 DTP-Abgeordnete dürften hingegen ihre 
Mandate in der Volksvertretung in Ankara behalten. 
 

Das Verbot könnte einen erneuten Rückschlag für die Türkei auf dem Weg in die Europäische Union bedeuten. 
So ist es nach dem Verbot der einzigen im türkischen Parlament vertretenen Kurdenpartei erneut zu 
Ausschreitungen gekommen. In der Stadt Hakkari bewarfen Hunderte von Demonstranten Polizeikräfte mit 
Brandbomben und Steinen und setzten Straßensperren in Brand. Die Demonstranten drohten , einen Polizeichef 
und einen Offizier zu "lynchen", bevor örtliche Politiker einschritten. In Yuksekova brannten Autoreifen, in Van 
wurde ein Polizeichef von Steinewerfern verletzt. 
 

Die DTP-Abgeordneten kündigten einen Boykott der Parlamentsarbeit an. Die DTP erklärte am Samstag, sie 
ziehe mit allen Abgeordneten aus dem Parlament aus. Damit wurden ursprüngliche Ankündigungen eines 
kollektiven Rücktritts der Abgeordneten relativiert. 
 

Türkische Politiker haben die DTP immer wieder bezichtigt, sie sei der politische Arm der verbotenen 
"Arbeiterpartei Kurdistans" PKK. "Als Organisation haben sie sich nicht ausreichend von Gewalt distanziert", 
sagte Gerichtspräsident Hasim Kilic in der Begründung des Urteils. "Eine Partei mit Verbindungen zum Terror 
muss verboten werden." 
 

Nach Ansicht vieler Beobachter steckt im Verbotsurteil gegen die DTP eine indirekte Aufforderung des 
Verfassungsgerichts an die kurdischen Politiker, im Parlament zu bleiben. Die Anklage hatte die Entfernung von 
acht DTP-Politikern aus dem Parlament verlangt, doch das Gericht beließ es bei zwei Abgeordneten. 
 

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte das Verbot gefordert, weil die DTP ihrer Ansicht nach als politischer Arm 
der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) fungiert. Die DTP ist seit 2007 mit 21 Abgeordneten im 
Parlament in Ankara vertreten und bildet dort die erste kurdische Fraktion der türkischen Geschichte. Sie macht 
sich für eine politische Lösung des Kurdenkonflikts stark, distanzierte sich aber nie eindeutig von der PKK. 
Dabei ist die DTP die vierte mit den Kurden verbundene Partei, die seit 1990 von türkischen Richtern verboten 
worden ist. In der Geschichte der Türkei ist es aber alles in allem bereits das 25. Mal, dass das 
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Verfassungsgericht eine regulär von den Wählern getragene Partei ins Abseits stellt. Im Fall der DTP trifft es 
eine Partei, die bei den letzten Wahlen im März an Zustimmung noch gewonnen hat." 
 

Gerichtspräsident Hasim Kilic verwies bei der Urteilsverkündung darauf, dass sich das Gericht unter anderem an 
der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes in Straßburg orientiert habe. (Das 
Gericht hatte im Sommer das Verbot der baskischen Partei Herri Batasuna wegen Unterstützung der 
Terrororganisation ETA bestätigt.) Die DTP hatte sich beharrlich geweigert, sich von der PKK eindeutig zu 
distanzieren. 
 

Den Verbotsantrag hatte der türkische Chefankläger Abdurrahman Yalcinkaya vor fast genau zwei Jahren 
eingereicht. Er hatte der mit 21 Abgeordneten im türkischen Parlament vertretene DTP vorgeworfen, ihre 
Aktivitäten richteten sich gegen den türkischen Staat und die Einheit der Nation. Der Staatsanwalt hatte eine 
Auflösung der DTP und ein mehrjähriges Betätigungsverbot für insgesamt 221 DTP Politiker, darunter acht 
Parlamentarier, gefordert. 
 

Die Zeit Online: 
 

Nach Auffassung der Richter unterstütze die DTP Terrorismus und politische Gewalt. "Als Organisation haben 
sie sich nicht ausreichend von Gewalt distanziert", sagte Kilic. "Eine Partei mit Verbindungen zum Terror muss 
verboten werden." Auf Parteiveranstaltungen und im Parlament hätten DTP-Politiker dem Terror das Wort 
geredet und ihre politischen Rechte damit missbraucht. Immer wieder wurde die DTP bezichtigt, sie sei der 
politische Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. 
 

In den vergangenen Monaten schien es, als wäre endlich Bewegung in den schon mehr als 25 Jahre dauernden 
Konflikt zwischen der Türkei und der PKK gekommen. Inzwischen werden kurdische Fachbereiche an mehreren 
türkischen Universitäten vorbereitet. Die kurdische Sprache soll im öffentlichen Leben erlaubt werden, auch mit 
zweisprachigen Ortsschildern. 
 

derStandard.at: 
 

Tatsächlich fiel das Verdikt der Richter am Freitagabend einstimmig aus, also auch der Teil der Richter, die eher 
der Regierung als der nationalistischen Opposition zuneigen, stimmte für das Verbot. Wesentlich dazu 
beigetragen hatte die PKK mit einem blutigen Anschlag nur zwei Tage vor der Urteilsverkündung, bei dem sie 
einen Militärtransporter angriff und sieben Wehrpflichtige erschoss. Hatten vor einer Woche noch etliche 
türkische Intellektuelle in einem Aufruf ein Verbot der DTP als völlig inakzeptabel bezeichnet, blieb es an 
diesem Wochenende auffällig still. Nirgendwo in Istanbul oder Ankara gab es Demonstrationen demokratisch 
gesinnter Bürger gegen das Parteiverbot. Stattdessen schlug die Stunde der Hardliner. Während kurdische 
Jugendliche ihren Frust mit Molotowcocktails auslebten, feierte die ultrarechte nationalistische MHP in Ankara 
das Verbot derDTP. (Jürgen Gottschlich aus Istanbul/DER STANDARD, Printausgabe, 14.12.2009) 
 

FAZ.NET: 
 

Das Verbot von (kurdischen) Parteien ist keine neue Entwicklung. In keinem Mitgliedstaat des Europarats 
wurden in den vergangenen Jahrzehnten so viele Parteien verboten oder mit einem Verbot bedroht wie in der 
Türkei. Seit den frühen sechziger Jahren hat es mehr als zwei Dutzend Parteien getroffen, allerdings keineswegs 
nur solche der kurdischen Minderheit, sondern auch islamistische oder als islamistisch geltende Kräfte, wie etwa 
die "Tugendpartei" des früheren Ministerpräsidenten Erbakan im Jahr 2001. 
 

Verboten worden wäre beinahe auch die regierende "Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung" (AKP), deren 
Protagonisten um Ministerpräsident Erdogan aus dem moderaten Flügel der "Tugendpartei" gekommen waren. 
Das Verbot der AKP scheiterte knapp, weil sich nicht die nötige Mehrheit der Richter bereit fand, dem Antrag 
des Generalstaatsanwalts Abdurrahman Yalçinkaya zu folgen. Yalçinkaya war es auch, der im November 2007 
das Verbot der DTP beantragte, mit dem er nun Erfolg hatte. Dass der eifrige Generalstaatsanwalt, Jahrgang 
1950, selbst einer kurdischen Familie entstammt und dann als besonders türkischer Türke im Justizwesen 
Karriere machte, ist eine bemerkenswerte Fußnote zu dem Verbotsverfahren gegen die DTP. 
 

Der Unterschied zwischen dem Vorgehen der Justiz gegen frühere politische Vereinigungen der Kurden und 
dem Verbot der DTP liegt in den veränderten politischen Rahmenbedingungen. Zwar hat die "demokratische 
Initiative" der AKP, die den Kurden mehr Rechte verleihen soll, seit diesem Sommer nur sehr langsam an Fahrt 
gewonnen, doch erste Entscheidungen sind gefallen. Das Verbot der DTP wurde daher auch als ein Versuch der 



 Asylgerichtshof 03.05.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 8 von 17 

Gegner dieses Prozesses gewertet, weitere Fortschritte bei der Integration der Kurden in den türkischen Staat zu 
torpedieren. 
 

Die Gegner sind allerdings nicht nur in den Reihen der nationalistischen Oppositionsparteien CHP und MHP zu 
suchen, sondern auch bei der terroristischen "Arbeiterpartei Kurdistans" PKK und in der DTP selbst. Aus 
unterschiedlichen Gründen haben sich diese Kräfte zumindest rhetorisch zu einer denkwürdigen Koalition gegen 
die sogenannte "demokratische Initiative" zusammengeschlossen. Denn sie profitieren jeweils auf ihre Weise 
von einem Fortdauern des Konflikts. In dieses Bild passen mehrere Ereignisse der vergangenen Wochen. Am 
vergangenen Montag kam es in der Provinz Tokat nach längerer Pause wieder zu einem blutigen Anschlag auf 
einen Militärkonvoi. Sieben Soldaten kamen dabei ums Leben. Ein Vorfall solcher Art war seit langem erwartet 
worden, denn er ereignet sich seit Jahren zuverlässig in Phasen politischer Annäherung. Innenminister Atalay 
versprach denn auch, die Regierung werde sich davon nicht beirren lassen und ihren Kurs fortsetzen. Auch Türk 
und die DTP haben den Vorfall ausdrücklich bedauert und sich davon distanziert. Türk sprach von einer 
"Provokation", die es so schnell wie möglich aufzuklären gelte. 
 

Beweiswürdigung 
 

Der Verfahrensgang und der Verfahrensinhalt ergeben sich aus dem vorliegenden Verwaltungsakten des 
Beschwerdeführers. Das dem Verwaltungsakt zu Grunde liegende Ermittlungsverfahren wurde der Aktenlage 
entsprechend ordnungsgemäß geführt (vgl. VwGH RS2 03.03.1992, 88/14/0224). 
 

Vorbringen 
 

Die Feststellungen zur Identität und Herkunft des Beschwerdeführers sowie ihrem persönlichen Umfeld im 
Herkunftsstaat und in Österreich ergeben sich aus seinen diesbezüglich Angaben im Verfahren und den 
vorgelegten für echt befundenen Ausweisdokumenten. 
 

Die BF1 hat jedoch nicht glaubhaft vorgetragen, dass sie vor ihrer Ausreise individuell verfolgt wurde. Der 
Asylgerichtshof geht davon aus, dass das Fluchtvorbringen der BF als nicht glaubwürdig anzusehen ist. 
 

Für den Asylgerichtshof ist das Vorbringen der BF insofern nicht nachvollziehbar, dass diese bei der EV am 
16.7.2009 erklärte, dass sie anlässlich der Befragungen durch die türkische Polizei diesen erklärte, dass ihr Mann 
im Ausland sei, ihr nicht geglaubt hätten und immer noch dachten, dass er PKK-Kämpfer wäre. Bei der EV am 
2.2.2010 erklärte die BF, dass die Polizei genau wissen wollte, wo ihr Mann wäre, da er im Fernsehen bei einer 
Kurdendemonstration in Deutschland gezeigt worden wäre. Diese beiden Aussagen der BF sind insoweit nicht 
stimmig, dass die türkische Polizei einmal der BF nicht geglaubt hätte, dass der Mann im Ausland sei, wobei die 
BF in der Folge erklärte, dass die Polizei ihren Mann in Deutschland bei einer Demonstration im Fernsehen 
gesehen hätte. Für den Asylgerichtshof stellen sich diese widersprüchlichen Aussagen, auf deren Grundlage die 
Fluchtgründe der BF aufgebaut sind, insoweit nicht plausibel dar, da ja von einer Person erwartet werden kann, 
die wegen derartiger Belästigungen ihr Land verlässt, diese widerspruchsfrei vortragen zu können. Dessen 
ungeachtet brachte die BF ihr Vorbringen nur sehr oberflächlich und schemenhaft vor. So brachte sie vor, dass 
sie zwei oder drei Mal abgeholt und auf der Polizeistation nach dem Aufenthaltsort des Mannes befragt worden 
wäre, konnte jedoch weder Zeit noch Datum angeben. Sie erklärte lediglich, dass sie zwei Mal in Istanbul und 
zwei Mal in XXXX mitgenommen und nach ihrem Mann befragt worden wäre. Für den Asylgerichtshof ist auch 
diese Aussage nicht nachvollziehbar, erklärte die BF doch, dass sie seit dem Verlassen der Türkei ihres Mannes 
aus Istanbul weggezogen wäre und bis zu ihrer Ausreise bei ihrer Familie durchgehend in XXXX gelebt hätte. 
Wie könnte sie dann durch die Polizei in Istanbul nach dem Aufenthaltsort ihres Mannes befragt worden sein, ist 
sie doch nach Ausreise ihres Mannes von Istanbul weggezogen. In der Beschwerde wird von der BF nunmehr 
diese Befragung in Istanbul dahingehend ausgeführt, dass sie keine innerstaatliche Fluchtalternative hätte, da sie 
ja auch in Istanbul befragt und bedroht worden wäre. Eine Misshandlung oder eine konkret gegen sie gerichtete 
Bedrohung wurde bisher nicht vorgebracht. Erst in der Beschwerdeschrift wird von der BF vorgebracht, dass sie 
bedroht worden wäre, um konkrete Angaben darüber zu machen. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass 
nach Angaben der BF sie ja seit Verlassen des Mannes aus Istanbul weggezogen wäre und es daher schon aus 
diesem Grunde nicht möglich wäre, von der Polizei in Istanbul befragt und bedroht worden zu sein. 
 

Für den Gerichtshof ist auch die Aussage der BF, dass sie mit ihrem Mann in Österreich als Familie zusammen 
leben wolle und auch ihre beiden anderen Kinder aus der Türkei nachhole, legitim, zeugt jedoch vom 
tatsächlichen Grund der Ausreise. Abgesehen davon, dass die Angaben der BF zu ihrem Fluchtgrund für den 
Asylgerichtshof nicht glaubwürdig sind, wären auch Befragungen der BF durch die türkischen Sicherheitsorgane 
hinsichtlich Aufenthaltsort einer zu einer befragenden Person statthaft, ist dies doch ein legitimes Recht jeden 
Staates, Nachforschungen rechtswidriger Handlungen anzustellen. 
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Für den Asylgerichtshof ist es nicht nachvollziehbar, dass die BF anlässlich ihrer EV am 2.2.2010 über 
Befragen, ob sie Mitglied einer Partei oder parteiähnlicher oder terroristischer Organisation wäre, eindeutig mit 
"Nein" geantwortet habe, um nunmehr in der Beschwerde vorzubringen, dass sie selbst Mitglied der HADEP 
wäre. Abgesehen davon, dass die Partei in der Nachfolgepartei DTP aufgegangen ist, durch das türkische 
Verfassungsgericht vom 11.12.2009 verboten wurde, ist eine systematische Verfolgung daraus nicht ableitbar. 
Wenn nunmehr auch eine Bestätigung, dass auch der Mann Mitglied der DTP wäre, vorgelegt wird, ändert dies 
nichts an der Gesamtbeurteilung über asylrelevanter Gründe. Das Verbot der DTP fundiert auf einem 
rechtsstaatlichen Verfahren, Anlass und Motivation sind nicht unter die Genfer Konvention zu subsumieren. 
Dies geht aus der vom Präsidenten des türkischen Verfassungsgerichts angesprochenen Begründung eindeutig 
hervor, der auch auf die Rechtsprechung des EGMR im Bezug auf die baskische Separatistenbewegung ETA 
verwies. Im Ergebnis der Begründung werden der DTP eine zu große Nähe zur PKK (die in der Türkei, der EU 
und den USA als terroristische Organisation qualifiziert ist) sowie separatistische Tätigkeiten vorgeworfen; 
außerdem habe sie sich nicht ausreichend von Gewalt distanziert. Auch der Antrag des Generalstaatsanwaltes 
fußte im Wesentlichen auf dieser Begründung. Dem Antrag des Generalstaatsanwaltes wurde in der Frage des 
Politikverbotes einzelner Parteimitglieder nicht in vollem Umfang stattgegeben, worin die Absicht des 
Verfassungsgerichtes erkennbar ist, dass die parlamentarische Arbeit und Fortsetzung der Friedensprozesses auf 
politischem Wege nicht verhindert werden sollte. Insbesondere durch den Ausschluss von "nur" zwei kurdischen 
Parlamentsabgeordneten wird eine weitere Fraktionsbildung von kurdischen Volksvertretern nicht 
ausgeschlossen sondern weiterhin ermöglicht. Mit dem Verbot sollen offensichtlich rein gesamtstaatliche und 
sicherheitspolitische Ziele verfolgt werden, die auf die Erhaltung der Einheit des türkischen Staates und 
Bekämpfung von Terrorismus ausgerichtet sind. 
 

Eine systematische staatliche Verfolgung der Volksgruppe der Kurden als größte Minderheit in der Türkei ist 
daraus nicht ableitbar. Wenn es auch zu Ausschreitungen aufgrund dieses verfassungsgerichtlichen 
Parteiverbotes in vielen türkischen Städten gekommen ist und diese teils mit massivem Polizeieinsatz befriedet 
werden, kann dies für sich allein ebenfalls nicht für ein asylrelevantes Vorgehen türkischer Behörden gegen 
Kurden gewertet werden. Zum einen werden die Ausschreitungen sowohl von radikalen kurdischen als auch von 
radikalen nationalistischen Kräften geführt und kommt es zu Zusammenstößen beider Gruppierungen. Somit ist 
es Aufgabe der türkischen Sicherheitskräfte einzuschreiten. Eine tendenziöse und generell überschießende 
Vorgangsweise der Sicherheitskräfte wurde zumindest in den oben herangezogenen Medienberichten nicht 
beschrieben. Insgesamt ist aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Türkei zum gegebenen Zeitpunkt nicht auf 
eine generelle asylrelevante Gefährdung türkischer Staatsangehöriger kurdischer Abstammung zu schließen. 
 

Wenn weitere zwei Schreiben vorgelegt werden, die bestätigen sollen, dass nach dem Mann der BF wegen 
Verbreitung von Propagandamaterial gefahndet wird, ist anzuführen, dass diese Vorbringen im Asylverfahren 
des Mannes bereits Eingang gefunden haben. Es ist aber auch vom Asylgerichtshof festzustellen, dass es, wie 
auch bereits oben ausgeführt, das legitime Recht jeden Staates darstellt, Erhebungen und Befragungen wegen 
verbotener Handlungen vorzunehmen. Es ist somit nicht feststellbar, worin bei Ermittlungen durch staatliche 
Behörden wegen verbotener Aktivitäten eine asylrelevante Verfolgung zu ersehen wäre. 
 

Im Übrigen wird die Beweiswürdigung des BAA in der Beschwerde auch nicht substantiiert bekämpft, weshalb 
der Asylgerichtshof nicht veranlasst war das Ermittlungsverfahren zu wiederholen bzw. zu ergänzen (vgl. zB. 
VwGH 20.1.1993, 92/01/0950; 14.12.1995, 95/19/1046; 30.1.2000, 2000/20/0356; 23.11.2006, 2005/20/0551 
ua.). 
 

Länderquellen 
 

Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat Türkei ergeben sich aus den angeführten Erkenntnisquellen. 
Hierbei wurden aktuelle großteils aus dem Jahr 2009 stammende Berichte verschiedener staatlicher 
Spezialbehörden, etwa der Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes ebenso herangezogen, wie auch Berichte 
von Nichtregierungsorganisationen, wie etwa von IOM. 
 

Angesichts der Seriosität der genannten Quellen und der Plausibilität der übereinstimmenden Aussagen darin, 
besteht für den Asylgerichtshof kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

Diese aktuellen Berichte liefern im Wesentlichen kein anderes Bild der Situation im Herkunftsstaat des 
Beschwerdeführers als jene Quellen, welche bereits im Verwaltungsverfahren vom Bundesasylamt vorgehalten 
wurden, und denen - außer durch Anführung nunmehr eingearbeiteter Quellen - nicht substantiiert 
entgegengetreten wurde. 
 

Rechtliche Beurteilung 
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Grundlagen 
 

Art. 129f Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG BGBl. Nr. 1/1930 idgF normiert, dass die näheren Bestimmungen 
über die Organisation und das Verfahren des Asylgerichtshofes durch Bundesgesetz getroffen werden. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 Bundesgesetz über den Asylgerichtshof (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008 idF BGBl. I Nr. 
147/2008, entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder 
Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009 (AsylG 2005) entscheidet 
der Asylgerichtshof, soweit nicht in Abs. 3 leg. cit. eine Einzelrichterzuständigkeit, wegen Drittstaatssicherheit 
gemäß § 4 (lit. a), Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 (lit. b) oder entschiedener Sache gemäß § 68 
AVG (lit. c) vorgesehen ist, über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes in Senaten. 
 

§ 22 Abs. 1 2. Satz AsylG 2005 entsprechend, ergehen Entscheidungen des Asylgerichtshofes in der Sache selbst 
in Form eines Erkenntnisses, alle anderen in Form eines Beschlusses. 
 

Gemäß § 23 Bundesgesetz über den Asylgerichtshof (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008 idF BGBl. I Nr. 147/2008, 
sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 
(AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde - außer dem in Abs. 2 erwähnten Fall -, sofern die Berufung 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) ihre Anschauung an die Stelle jener 
der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Die Bestimmungen über das Familienverfahren (§ 34 Abs. 1 AsylG) lauten: 
 

"Stellt ein Familienangehöriger (§ 2 Abs. 1 Z 22) eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
worden ist, eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8) zuerkannt worden ist oder 
eines Asylwerbers einen Antrag auf internationalen Schutz, gilt dieser als Antrag auf Gewährung desselben 
Schutzes. 
 

Gemäß Abs. 3 leg. cit. hat die Behörde aufgrund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen 
Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt worden ist, mit 
Bescheid den Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, es sei denn, 
 

1. dass die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK mit dem Angehörigen in 
einem anderen Staat möglich ist, oder 
 

2. dem Asylwerber der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen ist. 
 

Gemäß Abs. 4 leg. cit. hat die Behörde Anträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu 
prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen, und es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen 
Schutzumfang. Entweder ist der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten vorgeht, es sei denn, alle Anträge wären 
als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Asylwerber erhält einen gesonderten Bescheid. 
 

ad Spruchpunkt I - ad § 3 AsylG 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen 
Staates zurückzuweisen ist, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Der Antrag auf Internationalen Schutz ist gem. § 3 Abs 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status eines 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 
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Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist eine Person, die aus wohlbegründeter Furcht, aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in 
welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der 
erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern, ob eine vernunftbegabte 
Person nach objektiven Kriterien unter den geschilderten Umständen aus Konventionsgründen wohlbegründete 
Furcht erleiden würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). Dies trifft auch nur dann zu, wenn die Verfolgung von 
der Staatsgewalt im gesamten Staatsgebiet ausgeht oder wenn die Verfolgung zwar nur von einem Teil der 
Bevölkerung ausgeübt, aber durch die Behörden und Regierung gebilligt wird, oder wenn die Behörde oder 
Regierung außerstande ist, die Verfolgten zu schützen (VwGH 4.11.1992, 92/01/0555 ua.). 
 

Gemäß § 2 Abs 1 Z 11 AsylG 2005 ist eine Verfolgung jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art 9 
Statusrichtlinie. Demnach sind darunter jene Handlungen zu verstehen, die auf Grund ihrer Art oder 
Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte 
darstellen, insbesondere der Rechte, von denen gemäß Art 15 Abs 2 EMRK keine Abweichung zulässig ist 
(Recht auf Leben, Verbot der Folter, Verbot der Sklaverei oder Leibeigenschaft, Keine Strafe ohne Gesetz) oder 
die in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, 
bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon - wie in ähnlicher beschriebenen Weise - betroffen ist. 
 

Nach der auch hier anzuwendenden Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist eine Verfolgung weiters 
ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende persönliche Sphäre des 
Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858; 
14.10.1998, Zl. 98/01/0262). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Verfolgung kann nur von einem Verfolger ausgehen. Verfolger können gemäß Art 6 Statusrichtlinie der Staat, 
den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschende Parteien oder Organisationen oder andere 
Akteure sein, wenn der Staat oder die das Staatsgebiet beherrschenden Parteien oder Organisationen nicht in der 
Lage oder nicht Willens sind, Schutz vor Verfolgung zu gewähren. 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes müssen konkrete, den Asylwerber selbst betreffende 
Umstände behauptet und bescheinigt werden, aus denen die von der zitierten Konventionsbestimmung geforderte 
Furcht rechtlich ableitbar ist (vgl zB vom 8. 11. 1989, 89/01/0287 bis 0291 und vom 19. 9 1990, 90/01/0113). 
Der Hinweis eines Asylwerbers auf einen allgemeinen Bericht genügt dafür ebenso wenig wie der Hinweis auf 
die allgemeine Lage, zB. einer Volksgruppe, in seinem Herkunftsstaat (vgl VwGH 29. 11. 1989, 89/01/0362; 5. 
12. 1990, 90/01/0202; 5. 6. 1991, 90/01/0198; 19. 9 1990, 90/01/0113). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur 
dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und 
sichere Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). 
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 

5. Auflage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs 
vom 29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten 
Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere 
Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den 
Methoden einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, 



 Asylgerichtshof 03.05.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 17 

dem Richter ein empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher 
eine höchste, ja auch eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der 
wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)". 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich 
eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. Die Beschwerdeführer 
vermochten nämlich eine asylrelevante Verfolgung zu keinem Zeitpunkt des Asylverfahrens vor dem 
Bundesasylamt bzw. dem Asylgerichtshof glaubhaft anzugeben. 
 

Sonstige Gründe zum Verlassen des Herkunftsstaates, insbesondere irgendeine staatliche Repression, haben die 
Beschwerdeführer nicht glaubhaft behauptet. Eine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eintretende Gefährdung 
im Sinn des Art. 3 EMRK kann demnach nicht erkannt werden. 
 

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
 

ad Spruchpunkt II - § 8 Abs. 1 AsylG 
 

Gem. § 8 Abs 1 AsylG 2005 hat die Behörde einem Fremden den Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wenn er in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 
auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder dem der Status des Asylberechtigten 
aberkannt worden ist (Z1), wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
seinen Herkunftsstaat eine "reale Gefahr" einer Verletzung von Art 2 EMRK (Recht auf Leben), Art 3 EMRK 
(Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 (Abschaffung der Todesstrafe) zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Die Entscheidung über die Zuerkennung 
des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs 1 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 
Aberkennung nach § 7 zu verbinden (Abs 2 leg cit). Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. VwGH 99/20/0573 v. 19.2.2004 mwN auf die 
Judikatur des EGMR) 
 

§ 8 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Dies ist dahin 
gehend zu verstehen, dass damit grds. derjenige Staat zu bezeichnen ist, hinsichtlich dessen auch die 
Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 
20.5.1999, 98/20/0300). Kann dieser nicht festgestellt werden, ist der Antrag auf internationalen Schutz bzgl. des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen (Abs 6 leg cit). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es 
trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt - so weit 
als möglich - Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im 
Falle einer Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005). 
 

Im gegenständlichen Fall ist es den Beschwerdeführern nicht gelungen ihre vorgebrachte Bedrohung bzw. 
Verfolgungsgefahr im Sinne des § 50 Abs. 2 FPG iVm § 8 Abs 1 AsylG 1997 im dargestellten Ausmaß 
glaubhaft zu machen, weshalb sich daraus auch kein zu berücksichtigender Sachverhalt ergibt, der gemäß § 50 
Abs 1 iVm § 8 Abs 1 AsylG 1997 zur Unzulässigkeit der Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung 
in den Herkunftsstaat führen könnte. 
 

Wenn auch in der Türkei eine wirtschaftlich schwierigere Situation als in Österreich besteht, so ist in einer 
Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der individuellen Situation der Beschwerdeführer, festzuhalten, dass 
von einer lebensbedrohenden Notlage in seinem Herkunftsstaat, welche bei einer Rückkehr die reale Gefahr 
einer unmenschlichen Behandlung iSd Art 3 EMRK indizieren würde, aus Sicht des Asylgerichtshofes nicht 
gesprochen werden kann. 
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Bei der BF1 handelt es sich um eine junge und gesunde Frau, den Lebensunterhalt für sich und dem BF2 auch 
unter Hilfestellung ihrer Familie verdient hat. Es wäre der Beschwerdeführerin nach Entbindung auch zumutbar, 
durch eigene und notfalls auch wenig attraktive und seiner Vorbildung nicht entsprechende Arbeit oder durch 
Zuwendungen von dritter Seite, zB. ihre Familienangehörigen (Ehemann, Eltern, Geschwister) - 
erforderlichenfalls unter Anbietung ihrer gegebenen Arbeitskraft als Gegenleistung - jedenfalls auch nach 
Überwindung von Anfangsschwierigkeiten, beizutragen, um das zu ihrem Lebensunterhalt unbedingt 
Notwendige erlangen zu können. Zu den regelmäßig zumutbaren Arbeiten gehören dabei auch Tätigkeiten, für 
die es keine oder wenig Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht überkommenen 
Berufsbildern entsprechen, etwa weil sie keinerlei besondere Fähigkeiten erfordern und die nur zeitweise, etwa 
zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs ausgeübt werden können, auch soweit diese Arbeiten im Bereich einer 
'Schatten- oder Nischenwirtschaft' stattfinden. Auf kriminelle Aktivitäten wird hiermit nicht verwiesen. 
 

Ergänzend ist anzuführen, dass gemäß § 67 AsylG 2005 zB. auch eine finanzielle Rückkehrhilfe (über diese wird 
im erstinstanzlichen Verfahren schon informiert) als Startkapital für die Fortsetzung des bisherigen Lebens in 
Türkei gewährt werden kann. Im Rahmen der Rückkehrhilfe wird dabei der Neubeginn zu Hause unterstützt, 
Kontakt zu Hilfsorganisationen im Heimatland vermittelt, finanzielle Unterstützung geleistet und beim Zugang 
zu Wohn-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten geholfen 

(http://www.caritas.at/hilfe-einrichtungen/fluechtlinge/beratung-und-vertretung/rueckkehrhilfe/). Im Rahmen des 
Projekts ERSO (European Reintegration Support Organisations), einer Kooperation von zwölf europäischen 
NGOs, findet auch nach der Rückkehr ein entsprechendes Monitoring statt (www.erso-project.eu). 
 

Auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ergibt sich somit kein "reales Risiko", dass es derzeit durch 
die Rückführung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat zu einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe kommen würde. Wenn die BF1 anführt, dass sie im 
achten Monat schwanger wäre, sie ihre zwei minderjährigen Kinder nachholen möchte, ist festzustellen, dass die 
medizinische Versorgung (Entbindung) aufgrund der aktuellen Länderfeststellungen, die auch der BF 
nachweislich zur Kenntnis gebracht wurden, in der Türkei in ausreichendem Maße gegeben ist. Auch ist eine 
Obsorge über ihre weiteren zwei mj. Kinder in der Türkei durch die BF1 bzw. ihrer Familie im bisherigen 
Ausmaß möglich. 
 

Es kam im Verfahren nicht hervor, dass konkret für die Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in 
ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr bestünde, als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
ausgesetzt zu sein. 
 

Aus dem Vorbringen der BF kann bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatschen kein Hinweis abgeleitet 
werden, dass diese vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) in dessen Herkunftsstaat mit einer über 
die bloße Möglichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) 
hinausgehenden maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr 
ausgesetzt wäre. 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein subsidiärer Schutz zu gewähren, 
die Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt II. 
abzuweisen. 
 

Im gegenständlichen Fall liegt ein Familienverfahren gem. § 34 AsylG vor. 
 

Stellt ein Familienangehöriger (§ 2 Abs.1 Z 22 AsylG) eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt worden ist; eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 AsylG) zuerkannt 
worden ist oder eines Asylwerbers, einen Antrag auf internationalen Schutz, gilt dieser als Antrag auf 
Gewährung desselben Schutzes. 
 

Die Behörde hat aufgrund eines Antrages eines Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt worden ist, dem Familienangehörigen mit Bescheid den Status des Asylberechtigten 
zuzuerkennen, wenn die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens iSd Art. 8 EMRK mit dem 
Familienangehörigen in einem anderen Staat nicht möglich ist. Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines 
im Bundesgebiet befindlichen Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt worden ist, mit Bescheid den Status eines subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, es sei denn, 
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dass die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK mit dem Angehörigen in 
einem anderen Staat möglich ist oder 
 

dem Asylwerber der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen ist. 
 

Die Behörde hat Anträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu prüfen und unter einem zu 
führen, wobei alle Familienangehörigen den gleichen Schutz erhalten 
 

Da im gegebenen Fall keinem anderen Familienmitglied der Status des Asylberechtigten oder eines subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt wurde, kommt auch in diesem Fall eine Zuerkennung aufgrund des vorliegenden 
Familienverfahrens nicht in Betracht. 
 

ad Spruchpunkt III (Ausweisung) des Bescheides des Bundesasylamtes 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung 
zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Gemäß Abs. 2 lit. cit. sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf 
dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Ziffer 1) oder diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würde. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

d) der Grad der Integration; 
 

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- 
 

und Einwanderungsrechts; 
 

h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. 
 

Gemäß Abs. 3 lit. cit. ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, 
gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben 
ist. 
 

Gemäß Artikel 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
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auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR 27.10.1994 Kroon ua. / NL, VfGH 28.06.2003, G 78/00). 
Der Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern 
schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, 
die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere 
Weise (EGMR 13.06.1979, Marckx / B; 22.04.1997, X. Y. und Z. / GB). 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen (vgl. VwGH 21.01.2006, 2002/20/0423). Als Kriterien 
hiefür kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen 
in Betracht. Eine generelle Aussage, bis zu welchem Verwandtschaftsgrad der grundrechtliche Schutz reicht, 
lässt sich - soweit ersichtlich - der Straßburger Rechtsprechung nicht entnehmen. Bereits anerkannt wurde in der 
bisherigen Spruchpraxis das Verhältnis zwischen Enkel und Großeltern, geschwisterliche Beziehungen sowie die 
Beziehung zwischen Onkel bzw Tante zu Neffen bzw Nichten." (Baumgartner, ÖJZ 1998, 761ff mit 
Judikaturnachweisen). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für 
die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell Sisojeva u.a. / LV, 16.06.2005, Bsw. Nr. 60.654/00) 
garantiert die Konvention Ausländern kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem bestimmten Staat. Unter 
gewissen Umständen kann jedoch eine vom Staat getroffene Ausweisungsentscheidung auch in das nach Artikel 
8 EMRK geschützte Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den 
größten Teil seines Lebens in einem Gastland zugebracht (EGMR Urteil 16.06.2005, Sisojeva u.a. ./. LV) oder 
besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum 
eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (EGMR 30.11.1999 Baghli / F; VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). Es ist dabei zwar nicht ausschlaggebend, ob der Aufenthalt des Fremden 
zumindest vorübergehend rechtmäßig war (EGMR 16.09.2004, Ghiban / BRD; 07.10.2004, Dragan / BRD; 
16.06.2005, Sisojeva u.a. / LV), bei der Abwägung jedoch in Betracht zu ziehen (EGMR 08.04.2008 Nnyazi / 
GB). Darüber hinaus sind auch noch Faktoren wie etwa Aufenthaltsdauer, Intensität der Bindungen zu 
Verwandten und Freunden, Selbsterhaltungsfähigkeit, Schulausbildung bzw. Berufsausbildung, Teilnahme am 
sozialen Leben, Beschäftigung aber auch die Bindungen zum Herkunftsstaat, die strafgerichtliche 
Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie 
die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (VfGH 29.09.2007, 
B1150/07 unter Hinweis und Zitierung der EGMR-Judikatur). 
 

In seinem Erkenntnis vom 29. September 2007, Zahl B 1150/07-9, welches zur Bestimmung des § 10 (in der 
Fassung BGBl. I Nr. 100/2005) erging und auf die nunmehr anzuwendende Fassung des § 10 Abs. 2 AsylG 2005 
wegen des inhaltsgleichen Kriterienkataloges übertragbar ist, führte der Verfassungsgerichtshof aus, dass das 
öffentliche Interesse an einer Ausweisung höher wiege, als das Interesse eines Fremden an der Fortsetzung 
seines Privatlebens, wenn dieses sich bloß auf die lange Aufenthaltsdauer, verursacht durch rechtswidrigen 
Aufenthalt bzw. aussichtslose Anträge, stütze. Eine Verletzung von Art 8 MRK sei nicht denkbar, wenn die 
belangte Behörde das Interesse an einer geregelten Einreise und der Befolgung österreichischer Gesetze höher 
bewerte, als den langjährigen tatsächlichen Aufenthalt im Inland. 
 

Das Asylverfahren ist, wie sich aus dem vorangehenden Entscheidungsteil ergibt, zurückgewiesen worden. Es 
liegt kein sonstiger Aufenthaltstitel vor, woraus sich nun der rechtswidrige Aufenthalt der Beschwerdeführer 
ergibt. Zur Beendigung dieses bisher bloß vorläufigen Aufenthaltes, welcher sich auf das gegenständliche 
Verfahren stützt, ist daher grundsätzlich eine Ausweisung geboten 
 

Da in der gegenständlichen Rechtssache durch die in Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides 
angeordnete Ausweisung der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet ein Eingriff in das durch 
Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Privat- und Familienleben vorliegt, war eine Interessenabwägung im 
Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK durchzuführen. 
 

Es haben sich im Rahmen des durchgeführten Ermittlungsverfahrens keine Anhaltspunkte ergeben, die bei einer 
Interessenabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK zur Annahme einer Verletzung des Privat- und Familienlebens 
und somit zu einer Unzulässigkeit der Ausweisung der Beschwerdeführer in ihren Herkunftsstaat führen würden. 
Im Lichte der og. Judikatur des EGMR und des VfGH ist in der gegenständlichen Rechtssache der Eingriff in 
das Privat- und Familienleben durch die in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten öffentlichen Interessen aus 
folgenden Erwägungen gerechtfertigt: 
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Die Beschwerdeführer reisten gemeinsam im Juli 2009 unrechtmäßig nach Österreich ein. Der Ehegatte der BF1 
und Vater des minderjährigen BF2 hält sich in Österreich auf, wobei dessen Asylverfahren bereits 
zweitinstanzlich rechtskräftig negativ entschieden wurde. Obwohl den Ehegatten bewusst war, dass das 
Asylverfahren der Ehegattin und dessen mj. Kind, die ja das Fluchtvorbringen auf die Gründe des Mannes 
aufbauten, ebenfalls negativ entschieden werden würde, hat sich die BF1 mit dem BF2 entschlossen, nach 
Österreich zu kommen und die weiteren zwei Kinder alleine in der Türkei bei ihren Eltern zu lassen. Auch die 
Absicht, dass sie die zwei weiteren Kinder nach Österreich nachholen will, obwohl ihr der unsichere Aufenthalt 
bewusst ist, zeigt, dass die Gründung eines Familienlebens in einen Zeitraum fällt, in dem sie sich in Anbetracht 
des laufenden Asylverfahrens der Unsicherheit ihres weiteren rechtlichen Schicksals betreffend ihre Aussichten, 
sich weiter in Österreich aufhalten zu dürfen, bewusst sein musste. Werden - unter einem zugegebener Maßen 
erhöhten Schutz stehende - familiäre Beziehungen zu einem Zeitpunkt begründet, zu dem der Fremde nicht mit 
einem weiteren Verbleib im Inland rechnen konnte, so erfahren die aus dieser Beziehung abzuleitenden 
persönlichen Interessen des Fremden an einem Verbleib im Bundesgebiet eine wesentliche, die 
Interessensabwägung nachteilig beeinflussende Minderung (vgl. VwGH 27.02.2003, 2002/18/0207). 
 

Auch liegen keine zu berücksichtigenden Interessen in Bezug auf das Privatleben des Beschwerdeführers - etwa 
besondere soziale oder wirtschaftliche Beziehungen in Österreich - vor, welche einer Ausweisung 
entgegenstehen würden. Der Beschwerdeführer reisten im Juli 2009 illegal in das österreichische Bundesgebiet 
ein und verfügen über keinen aufrechten Aufenthaltstitel in Österreich. Aber auch eine anderweitige 
Aufenthaltsverfestigung, die die Annahme einer Prävalenz der hier bestehenden Bindungen zu Österreich 
gegenüber jenen zum Herkunftsstaat rechtfertigen würde, wird durch den gerade einmal rund 10-monatigen 
Aufenthalt hier in Österreich kontraindiziert. Die Beschwerdeführer haben den überwiegenden Teil ihres Lebens 
in der Türkei verbracht und wurden dort auch sozialisiert. Es deutet nichts darauf hin, dass es den 
Beschwerdeführern im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht möglich wäre, sich in die dortige 
Gesellschaft erneut zu integrieren. Zudem lebt noch der überwiegende Teil ihrer engeren Familie in der Türkei. 
Im Gegensatz hierzu sind die Beschwerdeführer - auch in Bezug auf ihr Lebensalter - erst einen relativ kurzen 
Zeitraum in Österreich aufhältig. Der minderjährige BF2 befindet sich überdies in einem anpassungsfähigen 
Alter, in dem ein Wechsel des Wohnortes noch leichter verkraftbar ist. Die BF besuchen in Österreich weder 
eine Schule noch einen Deutschkurs und nehmen auch nicht an anderen integrativen Maßnahmen in Österreich 
teil. 
 

Schließlich war zu berücksichtigen, dass die gesamte, mittlerweile erfolgte Begründung des Privat- und 
Familienlebens in Österreich lediglich auf einer vorläufigen Berechtigung zum Aufenthalt während des 
anhängigen Asylverfahrens beruht. Der weitere Aufenthalt der Beschwerdeführer war daher mit Rücksicht auf 
den Ausgang des Asylverfahrens während der ganzen Aufenthaltsdauer in Österreich unsicher. Unter 
Berücksichtigung der diesbezüglichen Rechtsprechung des EGMR, insbesondere im Fall Nnyanzi, erscheint der 
Eingriff in das Privat- und Familienleben im Hinblick auf die vorliegenden öffentlichen Interessen nicht als 
unverhältnismäßig. Es war im gegenständlichen Fall vielmehr davon auszugehen, dass die Beschwerdeführer 
ihren Asylantrag nur zu dem einen Zweck gestellt haben, um sich nach illegaler Einreise in Österreich unter 
Umgehung der die Einreise und den Aufenthalt regelnden Vorschriften den weiteren Aufenthalt in Österreich zu 
ermöglichen. 
 

Aus einer Gesamtschau und Abwägung dieser Umstände ist in der gegenständlichen Rechtssache ersichtlich, 
dass zum Entscheidungszeitpunkt die angeführten öffentlichen Interessen an der Einhaltung der die Einreise und 
den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften und der Aufrechterhaltung eines geordneten 
Fremdenwesens zum Zweck des Schutzes der öffentlichen Ordnung durch die Beendigung des Aufenthaltes in 
Österreich das Interesse der Beschwerdeführer an einem Verbleib in Österreich im konkreten Fall überwiegen. 
 

Die in Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides angeordnete Ausweisung der Beschwerdeführer stellt 
somit keinen unzulässigen Eingriff in eine gemäß Art. 3 oder Art. 8 EMRK geschützte Rechtsposition dar. Die 
belangte Behörde hat eine den oben angeführten Kriterien entsprechende Abwägung der betroffenen Interessen 
vorgenommen und ist zu Recht von einem Überwiegen des öffentlichen Interesses an der Aufenthaltsbeendigung 
im Verhältnis zu den betroffenen Interessen ausgegangen. Die Ausweisung erweist sich im Sinne des Art. 8 Abs. 
2 EMRK daher als gerechtfertigt und zulässig. 
 

Somit gelangt der Asylgerichtshof hinsichtlich Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides des 
Bundesasylamtes im Ergebnis zu keinen von der erstinstanzlichen Entscheidung abweichenden rechtlichen 
Schlussfolgerungen. 
 

Es erweist sich daher die Ausweisung der BF aus dem Bundesgebiet in ihren Herkunftsstaat gem. § 10 Abs. 1 Z. 
2 AsylG als rechtskonform und war daher Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids zu bestätigen. 
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Die BF1 ist die Mutter des minderjährigen BF2, der ebenfalls Asylwerber in Österreich ist. Die BF sind somit 
Familienangehörige iSd. § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG, jedoch wurden die Beschwerden der Familienangehörigen mit 
Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom heutigen Tage als unbegründet abgewiesen. Gemäß den Bestimmungen 
für das Familienverfahren im § 34 leg.cit. sind die Verfahren unter einem zu führen und es erhalten alle 
Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang, es sei denn, wie im konkreten Fall, es wären alle Anträge 
abzuweisen. 
 

Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. 
 

Im gegenständlichen Fall konnte der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als 
geklärt erachtet werden, da dieser nach einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren und nach schlüssiger 
Beweiswürdigung festgestellt wurde und sich auch aus der Beschwerde nichts Gegenteiliges ergab. Weder war 
der Sachverhalt ergänzungsbedürftig noch erschien er in entscheidenden Punkten als nicht richtig. 


